
Gemeinde Oppach 
 
 

1. Änderungssatzung 
 

zur  

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) 

vom 18.10.2001 
 
 
 
I. 
 
§ 6 (1) wird wie folgt geändert: 
 
 Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt im Kalenderjahr 
 
 a) für den ersten Hund    50,00 € 
            b) für den zweiten Hund  100,00 € 
 c) für jeden weiteren Hund  100,00 € 
 
II. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2004 in Kraft. 
 
 
Oppach, den 
 
 
 
Stefan Hornig 
Bürgermeister 


